
70 Die topographischen Meßverfahren. 

in P den magnetischen Richtungswinkel po’ der Geraden PA mit Hilfe 
der Bussole, die Strecke PA = e und den Höhenunterschied h zwischen 

PundA. Der magnetische Richtungs- 
ER het winkel @ der Geraden AP ist dann 

| gleich @' + 180°. Bedeuten wieder H, 

RN Magn.Word die gegebene N.N.-Höhe von A (Abb.75), 
ba a i die Instrumentenhöhe und z die Ein- 

| 5 p stellung des Nivellierfadens, so ergibt 
eo sich die N.N.-Höhe H des Punktes P aus 

H=H,— (h—2) —i, 

« . 

BR 2 9 wobei h das Vorzeichen des Vertikal- 
Abb. 74. Rückwärtsfestlegen eines Punktes. _ inkels x hat und aus 

h=--Bsin2« mit E=kl+ AB 

berechnet werden kann. 
Der Vorgang bei der Messung ist derselbe wie bei einem vorwärts 

Abb. 75. Höhenbestimmung eines rückwärts festgelegten Punktes. 

festgelegten Punkte. Die Bestimmung von e und h geschieht in der 
früher angegebenen Weise. Das oben in bezug auf den Nivellierfaden 
Gesagte gilt auch hier. 

2. Die Festlegung von Punkten in freiem, übersehbarem 
Gelände. 

In einem freien, übersehbaren Gelände kann man von jedem In- 
strumentstandpunkt aus eine größere Zahl von Punkten festlegen; 
die Überdeckung eines bestimmten Gebietes erfordert demnach nur 
wenige Instrumentstandpunkte. 

Bei jedem Standpunkt hat man zuerst diesen selbst nach Lage und 
Höhe festzulegen. Dies geschieht am einfachsten dadurch, daß man 
als Standpunkt für das Instrument einen im Gelände — z. B. künstlich 
durch einen Pfahl oder einen Stein — bezeichneten und durch voraus- 
gegangene grundlegende Messungen in der Karte horizontal und vertikal 
festgelegten Punkt wählt. Ist dies nicht möglich, so muß man Lage


